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Publizierende Stelle 
Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG, Kirchweg 27, 6375 Beckenried

Umwandlung von Wertpapieren Bergbahnen 
Beckenried-Emmetten AG

Betroffene Organisation:  
Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG 
CHE-106.078.484 
Kirchweg 27 
6375 Beckenried 

Umwandlung Wertpapiere:  
Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien 

 
Am 1. November 2019 ist das Bundesgesetz zur Umsetzung von Empfehlungen des 
Globalen Fo-rums über Transparenz und Informationsaustausch für Steuerzwecke 
(Global Forum-Gesetz) in Kraft getreten. Nach diesem Gesetz müssen alle nicht 
börsenkotierten Aktiengesellschaften ihre Inhaber- in Namenaktien umwandeln (Art. 
622 OR). 

 
Die Umwandlung der Inhaber- in Namen-Aktien wurde an der Generalversammlung vom 
29. Sep-tember 2017 beschlossen. 
Damit Sie Ihre Mitgliedschafts- und Vermögensrechte weiterhin wahrnehmen können, 
müssen Sie sich bei der Gesellschaft melden (Art. 4 Abs. 1 UeB). 
 
Falls Sie im Besitz von Inhaberaktien der Bergbahnen Beckenried – Emmetten AG sind, 
empfehlen wir Ihnen dringend Ihrer Meldepflicht umgehend, jedoch bis spätestens 30. 
April 2021 nachzu-kommen. Aktionäre, die ihrer Meldepflicht bis zum 30. April 2021 
nicht nachkommen, müssen ihre Eintragung in das Aktienbuch auf eigene Kosten beim 
Gericht beantragen. 
 
Für den Verwaltungsrat: 
Res Schmid 



Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG

Kirchweg 27, 6375 BeckenriedKLEWENALP.CH

 

Bundesgesetz zur Umsetzung von Empfehlungen des 
globalen Forums über Transparenz und Informations-
austausch für Steuerzwecke.

Aufruf an Aktionäre der 
Bergbahnen Beckenried-Emmetten AG
Ihre Inhaberaktie(n) sind bis zum 30.04.2021 zu registrieren.

ACHTUNG:
Wenn Sie die Inhaberaktien der BBE AG zuhause 
oder in einem Schliessfach aufbewahren, müssen 
Sie dringend handeln.
Sollten Ihre Aktien noch nicht im Aktienregister 
der BBE AG eingetragen sein, besteht dringender 
Handlungsbedarf. Bitte melden Sie Ihre Aktien bis 
zum 30. April 2021 im Aktienregister an!
Nur nach erfolgreicher Registrierung, können Sie 
weiterhin Ihre Aktionärsrechte ausüben.
Die Informationen finden Sie unter:
 www.klewenalp.ch/aktionaere
 
Falls Ihre Aktien bereits im Aktienregister eingetragen 
sind, müssen Sie nichts unternehmen.   
 
Nach dem 30. April 2021 darf die BBE AG nur noch 
gerichtlich gutgeheissene Aktionäre ins Aktienregister 
aufnehmen. Nicht registrierte Aktien werden am 
1. November 2024 annulliert, womit sämtliche Aktionärs- 
rechte und Ansprüche erlöschen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Telefon 041 624 66 00
willkommen@klewenalp.ch
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